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3lu bie üöletfter be§ SSaufjanbHJerfê.

(Schluß.)
IXnb bie finanziellen Sßtrfungen? Nüt betti 33o £>ergefagten

geßt ja §anb in £>anb ber 9Xiebergana bee ©cfcßäftS. SBo
baS gntmuen fdjroinbet, fänat ber Nlangel an loßnenber
Slrbeit an. Sdjon haben 2lrd)iteften unb 33aumeifter be*

gönnen, eigene Scßreiner*, Scßloffer*, Spenglet* uns anbere

SBerftätten einzurichten; ibnen fotgen bie größeren fonfum*
bereine, Wie z- N- ber A. C. V. SafelS feine eigene Spengler*
ttierfftätte hat. SiefeS Norgcben loirb immer mehr anftedenb
ibirfen, roenn fleh ber föanbroerferftanb nicht feiner ©teflung
beroußt mürbe, @S foßte bod) möglich fein, baß man nacß
20= bi§ 30=jdhriger reblicßer Slrbeit nidit ein Sßermögen,
mohl aber einen Notpfennig für bie atten Sage ermorben hat.

Schon finb Sluzeicßen oorhanben, baß nnfere Nleifier*
Derbänbe fidj lodern, audj in ihre Nüt;e ift bas Nlißtrauen
eingebrnngen unb es bebarf nur meniger Saßre, fo roerben

fie ihrer Sluflöfung entgegengehen, ähnlich beit 3ünften,
melcße nur noch tote formen roaren. Sie Nütglieberzaßi
berfelben rebuziert ficß. Siele Nteifter zeige« feine Suft mehr,
ficß mit ben Kollegen zu berbinben; ber fleiuere Nleifter be*

hauptet, er habe bie fßerbinbung nidjt nötig, fie bringe ihm
nicf)t Sorteil. ©S ift auch ein ©iüd ©goiSmuS, mo jeber

für fich etmaS SefonbereS genießen motzte unb im SerufS*
genoffen einen naturgemäßen geinb fießt-

SBoflen mir auf biefer Naßn meiter fcßreiten unb bie
Sachen gehen laffen, inbem mir bie Hoffnung auf beffere
3uftänbe aufgeben unb zufehen, roie fiep bie Slrbeiterfcßaft
immer fefter zufammenfeßließt, je meßr mir unS trennen?

NJan follte nießt einfach jagen: Segen ben Strom fann
man nicht fchmimraen, eS ift nun einmal fo unb roirb nicht
anberS.

©döauen mir nad) Seutfcßlanb, mie fich) ber ©eioerbe*

ftanb aufrafft.
3n bem babifdjen ©efeßeSentrourf über Vergebung ber

©taatSarbeiten beifet eS Z- S3.:

a. Süchtige babifdje Neroerber ßaben &ei gleichen Sin*

geboten mit SluSlänbern unbebingt ben Norzug.
b. Sei höheren Singeboten, melcße im NerßältniS zum

©efamtbetrag jeboeb nur geringe Itnterfcßiebe zeigen, foßen
tüchtige babifeße S3emerber thunlichft Öerüdficßtigung finben,
gegenüber niebrigeren gorberungen außerbabijeßer Sub*
mittenten.

3n Nlannßeim bat man, bis baS ©efeß in fraft ift,
befeßloffen :

„©ine auSgefcßriebene Lieferung foil znfünftig nur bem*

jenigen übertragen roerben, beffen gorberung ungefähr baS

Nüttel ber Singebote ift, ba§ ßeißt, berjenigen Summe fidj
näßert, bie bureß Slbbition ber einzelnen gorberungen unb
Sioifion ber ©efamtfumme bureß bie Slnzaßl ber Submittenten
erhalten mirb. Slrbeiten unb Sieferungen follen unter 500
Nlarf nid)t meßr auSgefcßrieben, fonbern bireft, fo'.cße oon
über 10,000 Ntarf in ber bisherigen Söeife Oergeben roerben."

SSeifpiel: 1. gr. 8000. —
2. „ 8500. —
3. „ 8900. —
4. „ 9200. —
5. „ 9800. —

gr. 44,400. —
gr. 44,400 : 5 Singebote gr. 8800 — Nüttelpreis.
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©S ift alfo oorgefeßeu, baß ber Sißigfte bie Slrbeit nicht

erßält;
3n Sdßlefien fanb ein NJagiftrat ein probates Nüttel,

üüt ben Nüßftänben im SubmiffionSmefen zu begegnen.

Sei Vergebung ber Schreinerarbeiten be§ bürgerlichen
©afißaufeS mürben biejenigen Nleifter, melcße fid) beroerben

moUten, erfneht, fteß im Nathans einzureiben unb es mürben

nur folcße Nemerber berüdfid)tigt, melcße an ber SßteiS*

feftfeßung teilgenommen haben. Ilm NreiSbrüden zu ber*
meiben, mußten bie (panbroerfSmeifter in einer 3ufammen*
fünft bie Sßreife unb SluSfüßrungSbeftimmungen felbft nor*
mieren. Sie 3ufd)lag2öerteilung mürbe naeß Sofen unb bnrcß
baS 80S entfeßieben.

©eeßrte Soflegeu, Sie feßen, baß, roa§ in Seutfcßlanb
möglich ift, bei unfern bemofratijcßen ©inrießtungen noeß eher

möglich fein follte. fëiezu ift nur ein fefter SBtfle notroenbig,
benn fcßließlicß bilbet ber (panbroerferftanb einen fo großen
S3rudjteil beS Staates, baß fich bie Negteretiben feinen ernft*
gemeinten gorbernngen nießt entziehen fönneti.

Unb nun nod) ein fnrzeS SBort über baS SeßrlingStoefen:
Slucß ba regt eS fid) überaß, meift allerbingS in reißt

fcßulmeifierlicßer SBeife. ©eben mir rooßl Dbacßt, baß ba

nicht ein ©efeß entfteße, baS unS eine ©d)linge um ben

§alS legt, z- bnrcß Seftimmungen über bie Slrt ber Unter*
bringung beS SeßrlingS, baS Ntaß ber SiSzipltnargeroalt beS

NteifterS, baS 3ütmaß unb bie SageSzeit für ben S3efud)
beS gortbilbungSunterricßtS :c.

SieS ©efeß z« formieren, mie mir e§ motten, liegt ganz in
ben igänben beS fpanbroerferftanbeS, über üergeffeu mir eines

nicht: Söenn mir bei ber Beratung gehört merben foßen, fo
müffen mir aueß ©arautien bieten, baß mir unS mieber ins*
gefamt ber großen Nerflicßtungen erinnern, melcße bie lieber*
nähme eines SeßrlingS unS aufbürbet. @S ift nicht nur
unferer ©ßre ein ©euüge geleiftet, roenn au§ bem jungen
Nlanne etmaS mirb, mir haben bie Nfüdj'f benfelben etmaS

Zu lehren; er foß nießt nur Saufburfcße bei unS fein; mit
anbern SBorten, eS foßen nur tüchtige, folcbe Nleifter Seßr*

jungen halten bitrfen. SBeber für ben Staat nod) für bie

©efeßfeßaft ift eS gleichgültig, ob einer etmaS lernt unb toaS
auS ißm roirb. SDie Seßre foß ein erzießerifcßeS Ntoment
in fich tragen, fonft fommt fte ihrer Slufgabe nießt na^.
©Ute Seßrlinge merben gute ©efeßen unb fpäter tüchtige
Nleifter merben, bamit zugleich Sämpfer gegen bie S^mnß*
fonfnrrenz.

Unb nun noch ein leßteS SBort betreffenb fonfnrrenz an
unfere foßegen ober Nlitglteber, bie SSlecßtoarenfabrifanten.
©S maeßt aneß ba einen peinlichen ©inbrud, roaS im Nieber*
brüden ber greife geleiftet mirb unb oft oßne Not, felbft
auf Slrtifetn, mo baS Sluslanb nießt fonfurrieren fann..
SBarum fid) baS Seben fo faner machen, baß zuleßt feiner
meßr etmaS berbient; baS läßmt unb läßt fein freubigeS
Schaffen auffommen, ant menigften ein ©ntmideln ber
ßeimifeßen Snbnftrie. ®eu Sabenbefißern möcßten mir aber
ßier bringenb ans £erz legen, nießt immer bie niebrigft
bietenben SluSlänber z« beoorzugen; biefe fatale Itnfitte ift
nirgenbS Derbreiteter roie bei nn2; fonbern burdj ißre ©in*
laufe bie inlänbifdjen ^aßrifanten zu unterftiißen.

©eeßrte foßegen, mein Slntrag geßt baßin:
„Sie jÇrage, roie fann bem Slbbieten unb bem hinunter*

brüden ber greife in unferem ©eroerbe en^gegengeroirft merben
unb melcße Nüttel finb zu ergreifen, um ein beffereS Sub*
miffionSoerfaßreu zu förbern" foß in ben ©eftionen beraten
unb bie Slntmorten bem ßentraloorftanb eingegeben merben,
roelcßer hierüber an ber nädjften ©eneraloerfammlung SSericßt

erftattet unb Slnträge bringt.
©ottlicb Nutfdjutann, Spenglermeifter, in S3afel.,

ßleftrotei^nif^e 9îunbï^au»
©leltrifiße Söelcucßtung ®er Stabtrat beab*

'fießtigt, in ber neuen Sonßaße, eine Slffumulatoren*
ftation zu errichten, bie 95,000 gr. foften foß. Sie
Naubermaltung hofft bamit einerfeitS zu oerhüten, baß baS

©leftrizitätsmerf, baS rafcß fteigenbe Slnforberungen zu be*
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An die Meister des Banhandwerks.

(Schluß.)
Und die finanziellen Wirkungen? Mil dem Vo hergesagten

geht ja Hand in Hand der Niedergang des Geschäfts. Wo
das Zutrauen schwindet, fänal der Mangel an lohnender
Arbeit an. Schon haben Architekten und Baumeister be-

gönnen, eigene Schreiner-, Schlosser-, Spenglei- uns andere

Werstätten einzurichten; ihnen folgen die größeren Konsum-
vereine, wie z. B. der S4. O. V. Basels seine eigene Spengler-
werkstötte Hal. Dieses Vorgehen wird immer mehr ansteckend

wirken, wenn sich der Handwerkerstand nicht seiner Srellung
bewußt würde. Es sollte doch möglich sein, daß man nach
20- bis 30-jähriger redlicher Arbeit nickt ein Vermögen,
wohl aber einen Notpfennig für die alten Tage erworben hat.

Schon sind Anzeichen vorhanden, daß unsere Meister-
verbände sich lockern, auch in ihre Mit.e ist das Mißtrauen
eingedrungen und es bedarf nur weniger Jahre, so werden
sie ihrer Auflösung entgegengehen, ähnlich den Zünften,
welche nur noch lote Formen waren. Die Mitgliederzahl
derselben reduziert sich. Viele Meister zeigen keine Lust mehr,
sich mit den Kollegen zu verbinden; der kleinere Meister be-

hauptet, er habe die Verbindung nicht nötig, sie bringe ihm
nicht Vorteil. Es ist auch ein Stück Egoismus, wo jeder

für sich etwas Besonderes genießen möchte und im Berufs-
genossen einen naturgemäßen Feind sieht.

Wollen wir auf dieser Bahn weiter schreiten und die
Sachen gehen lassen, indem wir die Hoffnung aus bessere

Zustände aufgeben und zusehen, wie sich die Arbeiterschaft
immer fester zusammenschließt, je mehr wir uns trennen?

Man sollte nicht einfach sagen: Gegen den Strom kann

man nicht schwimmen, es ist nun einmal so und wird nicht
anders.

Schauen wir nach Deutschland, wie sich der Gewerbe-
stand aufrafft.

In dem badischen Gesetzesentwurf über Vergebung der
Staatsarbeiten heißt es z. B. :

a. Tüchtige badische Bewerber haben bei gleichen An-
geboten mit Ausländern unbedingt den Vorzug.

b. Bei höheren Angebote», welche im Verhältnis zum
Gesamtbetrag jedoch nur geringe Unterschiede zeigen, sollen
tüchtige badische Bewerber thunlichst Berücksichtigung finden,
gegenüber niedrigeren Forderungen außerbadischer Snb-
mitteilten.

In Mannheim hat man, bis das Gesetz in Kraft ist,
beschlossen:

„Eine ausgeschriebene Lieferung soll zukünftig nur dem-
stnigen übertragen werden, dessen Forderung ungefähr das
Mittel der Angebote ist, das heißt, derjenigen Summe sich

nähert, die durch Addition der einzelnen Forderungen und
Division der Gesamtsumme durch die Anzahl der Submittenten
erhalten wird. Arbeiten und Lieferungen sollen unter 500
Mark nicht mehr ausgeschrieben, sondern direkt, solche von
über 10,000 Mark in der bisherigen Weise vergeben werden."

Beispiel: 1. Fr. 8000. —
2. „ 8500.—
3. „ 8900. —
1. „ 9200.-
5. 9800.—

Fr. 44,400. —
Fr. 44,400 : 5 Angebote --- Fr. 8800 Mittelpreis.
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Es ist also vorgesehen, daß der Billigste die Arbeit nicht

erhält.

In Schlesien fand ein Magistrat ein probates Mittel,
um den Mißständen im Submissionswesen zu begegnen.

Bei Vergebung der Schreinerarbeiten des bürgerlichen
Gasthauses wurden diejenigen Meister, welche sich bewerben

wollten, ersucht, sich im Rathaus Anzufinden und es wurden

nur solche Bewerber berücksichtigt, welche an der Preis-
festsetzung teilgenommen haben. Um Preisdrücken zu ver-
meiden, mußten die Handwerksmeister in einer Zusammen-
kunft die Preise und Ausführungsbestimmnngen selbst nor-
mieren. Die Zuschlagsverteilung wurde nach Losen und durch
das Los entschieden.

Geehrte Kollegen, Sie sehen, daß, was in Deutschland
möglich ist, bei unsern demokratischen Einrichtungen noch eher

möglich sein sollte. Hiezu ist nur ein fester Wille notwendig,
denn schließlich bildet der Handwerkerstand einen so großen
Bruchteil des Staates, daß sich die Regierenden seinen ernst-
gemeinten Forderungen nicht entziehen können.

Und nun noch ein kurzes Wort über das Lehrlingswesen:
Auch da regt es sich überall, meist allerdings in recht

schulmeisterlicher Weise. Geben wir wohl Obacht, daß da

nicht ein Gesetz entstehe, das uns eine Schlinge um den

Hals legt, z. B. durch Bestimmungen über die Art der Unter-
bringung des Lehrlings, das Maß der Disziplinargewalt des

Meisters, das Zeitmaß und die Tageszeit für den Besuch
des Forlbildungsunterrichts ec.

Dies Gesetz zu formieren, wie wir es wollen, liegt ganz in
den Händen des Handwerkerstandes, aber vergessen wir eines

nicht: Wenn wir bei der Beratung gehört werden sollen, so

müssen wir auch Garantien bieten, daß wir uns wieder ins-
gesamt der großen Verflichtungen erinnern, welche die Ueber-

nähme eines Lehrlings uns aufbürdet. Es ist nicht nur
unserer Ehre ein Genüge geleistet, wenn aus dem jungen
Manne etwas wird, wir haben die Pflicht, denselben etwas

zu lehren; er soll nicht nur Laufbursche bei uns sein; mit
andern Worten, es sollen nur tüchtige, solide Meister Lehr-
jungen halten dürfen. Weder für den Staat noch für die

Gesellschaft ist es gleichgültig, ob einer etwas lernt und was
aus ihm wird. Die Lehre soll ein erzieherisches Moment
in sich tragen, sonst kommt sie ihrer Aufgabe nicht nach.
Gute Lehrlinge werden gute Gesellen und später tüchtige
Meister werden, damit zugleich Kämpfer gegen die Schmutz-
konkurrenz.

Und nun noch ein letztes Wort betreffend Konkurrenz an
unsere Kollegen oder Mitglieder, die Blechwarenfabrikanten.
Es macht auch da einen peinlichen Eindruck, was im Nieder-
drücken der Preise geleistet wird und oft ohne Not, selbst
auf Artikeln, wo das Ausland nicht konkurrieren kann.
Warum sich das Leben so sauer machen, daß zuletzt keiner
mehr etwas verdient; das lähmt und läßt kein freudiges
Schaffen aufkommen, am wenigsten ein Entwickeln der
heimischen Industrie. Den Ladenbesitzern möchten wir aber
hier dringend ans Herz legen, nicht immer die niedrigst
bietenden Ausländer zu bevorzugen; diese fatale Unsitte ist
nirgends verbreiteter wie bei uns; sondern durch ihre Ein-
käufe die inländischen Fabrikanten zu unterstützen.

Geehrte Kollegen, mein Antrag geht dahin:
„Die Frage, wie kann dem Abbieten und dem Hinunter-

drücken der Preise in unserem Gewerbe entgegengewirkt werden
und welche Mittel sind zu ergreifen, um ein besseres Snb-
missionsverfahren zu fördern" soll in den Sektionen beraten
und die Antworten dem Centralvorstand eingegeben werden,
welcher hierüber an der nächsten Generalversammlung Bericht
erstattet und Anträge bringt.

Gottlieb Rutschmann, Spenglermeister, in Basel.

Elektrotechnische Rundschau.
Elektrische Beleuchtung Zürichs. Der Stadtrat beab-

sichtigt, in der neuen Tonyalle eine Akkumulatoren-
station zu errichten, die 95,000 Fr. kosten soll. Die
Bauverwaltung hofft damit einerseits zu verhüten, daß das
Elektrizitätswerk, das rasch steigende Anforderungen zu be-
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